
. 

Gemeinde Korb Sitzungsvorlage GR 2026/21 Seite 1 von 4 

    
  

Sitzungsvorlage 
Federführung 
Beteiligte Ämter 
Erstellt von 

 

GR 2026/21 
Haupt- und Ordnungsamt 

 

Ellen Mulfinger (erstellt 02.03.2026)  
   

Beratungsfolge Termin Kennung Beratungsaktion 
Gemeinderat 10. März 2026 öffentlich zur Kenntnis 
    

 

 

Integrationsarbeit 
- Sachstandsbericht und Vorstellung der Mitarbeiter 
 

Beschlussantrag 
Kenntnisnahme 
 

 

Sachverhalt und Begründung 
Die Gemeinde Korb bietet seit 2018 ein kommunales Integrationsmanagement an.  

Das Integrationsteam besteht aktuell aus einem Team von vier Personen. Dies sind: Saousan Al-

Bakri (Integrationsbeauftragte), Gabriele Sigloch, Wolfram Deterding und Olga Schäfer 

(Integrationsmanager / in). Das Büro von Frau Sigloch befindet sich in der Lindenstraße 57. Sie 

betreut die Geflüchteten, die in verschiedenen Unterkünften untergebracht sind. Das Büro von Herrn 

Deterding befindet sich in der Brucknerstr. 46/1, er betreut die Geflüchteten vor Ort, die in der 

Brucknerstr, 46/1, 52 und 54 untergebracht sind. Frau Schäfer arbeitet seit Dezember aus dem Büro 

im Gebäude des Bürgerbüros und ist verantwortlich für alle ukrainischen Geflüchteten.  

Die Gemeinde Korb erhält für die Stellen der Integrationsbeauftragten und Integrationsmanager 

Fördermittel des Landes Baden-Württemberg. Dennoch muss ein großer Teil der Aufwendung durch 

Eigenmittel der Gemeinde finanziert werden. Die Gemeinde Korb übernimmt diese 

Freiwilligkeitsleistung, um die so wichtige Integrationsarbeit zu fördern. 

 

Frau Al-Bakri als Integrationsbeauftragte ist die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für alle 

Flüchtlings- und Integrationsangelegenheiten vor Ort. Sie steuert die Integrationsarbeit, ist 

Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und die Akteure der Integrationsarbeit. Sie 

verwaltet sämtliche Fördermittel im Bereich Integration. Ein wichtiger Bereich der Tätigkeit ist die 

Organisation der Anschlussunterbringung, um sicher zu stellen, dass die Aufnahmequote jährlich 

erfüllt wird, um finanzielle Sanktionen zu vermeiden. Neben der Organisation der 

Anschlussunterbringung gehört auch die Konzeptionsentwicklung von Handlungsstrategien zur 

Integration zu den Aufgaben der Integrationsbeauftragte. 
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Die Integrationsmanager sind hingegen für die Sozialbetreuung von Geflüchteten in der 

Anschlussunterbringung zuständig. Sie führen Beratungsgespräche durch und vereinbaren 

individuelle Integrationspläne mit den Geflüchteten. In bestimmten Fällen begleitet das 

Integrationsmanagement zu Terminen bei Ärzten, Schulen oder Wohnungsbesichtigungen. 

Zum Aufgabenfeld der Integrationsmanager gehört: 

• Das Erklären von amtlichen Schreiben, 

• Die Hilfe bei Ausfüllen von Anträgen, 

• Unterstützung bei Bewerbungen, 

• Unterstützung bei Wohnungssuche, 

• Erstellung von Lebensläufen, 

• Kontakte zum Jobcenter, Agentur für Arbeit, Ausländerbehörde, Sozialamt, 

• Ansprechpartner für Innerfamiliäre Kontakte finden, 

• Vermittlung von Unterstützung bei Schul- und Lernproblemen, 

• Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen 

 
Aktuelle Zahlen der Geflüchteten in der Gemeinde stand 24.02.2026 
Aktuell leben 267 Asylbewerber, davon 116 Männer, 64 Frauen, 87 Kinder (43 Jungs/ 44 Mädchen) 

mit unterschiedlichem Status in Korb. Davon befinden sich 163 Asylbewerber in der kommunalen 

Anschlussunterbringung (AU). Die kommunale AU besteht aus der Flüchtlingsunterkunft (Container) 

in der Brucknerstr. 46/1, der Obdachlosenunterkunft in der Brucknerstr. 52 und 54, 3 Objekte im 

Besitz der Gemeinde und 3 angemieteten Objekten. Außerdem wohnen 104 Personen in privatem 

Wohnraum in Korb. Von den 267 Asylbewerber sind 108 Personen aus der Ukraine und 159 aus 

verschiedenen Nationen. 

 
Überblick untergebrachte Geflüchtete aller Nationen (mit Ukrainer) Stand 01.03.2026 
 
Unterkunft Personen Männer Frauen Kinder Jungs Mädchen 

Brucknerstr. 46/1 70 59 8 3 2 1 

Brucknerstr. 52 11 

 

3 7 1 - 1 

Brucknerstr. 54 21 4 4 13 7 6 

Gemeindewohnung 61 16 15 30 13 17 

AU Gesamt 163 82 34 47 22 25 

Privat Wohnung 104 34 30 40 21 19 

Gesamt 267 116 64 87 43 44 

 

Freie Kapazität zur Unterbringung von Geflüchteten 
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Im Dezember 2023 hat das Landratsamt die Räumlichkeiten der Brucknerstr. 46 für die Nutzung 

einer Gemeinschaftsunterkunft (GU) für 1 Jahr übernommen. Der Vertrag wurde Ende 2024 und 

2025 jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. 

In der GU des Landkreises sind derzeit 14 Personen untergebracht. Die dortigen Kapazitäten sind 

nicht vollständig ausgeschöpft (bis ca. 70 Personen). 

In der AU in der Brucknerstr. 46/1 sind derzeit 70 Personen untergebracht, sodass noch theoretisch 

10 Personen untergebracht werden könnten. Allerdings ist aufgrund von psychisch erkrankten 

Personen eine Doppelbelegung von Zimmern nicht immer möglich. Die Obdachlosenunterkunft in 

der Brucknerstr. 52 und 54 ist aktuell mit insgesamt 32 Personen belegt. Nur 3 Personen sind 

Obdachlose. 29 Personen sind Geflüchtete. Es könnten maximal noch ca. 4 Personen dort 

untergebracht werden.  

Die Gemeine Korb ist im Besitz von 3 Objekten, welche für die Unterbringung von Geflüchteten 

vorgesehen ist. Diese Wohnungen sind mit 40 Personen belegt, es gibt noch 6 freie Plätze. 

Außerdem hat die Gemeinde Korb 3 angemietete Objekte  

Insgesamt über alle Objekte hinweg hat die Gemeinde derzeit maximal 16 Plätze frei für Geflüchtete.  

 

Eigentum Gemeinde 3 Objekte 
Straße Belegt Frei 
Lindenstraße 57 26 2 

Martin-Luther-Straße 4 9 4 

Kirchhalde 11 5 0 

Insgesamt 40 Personen 6 freie Plätze 

 

Angemietete Wohnungen 3 Objekte 
Straße Belegt Frei 
Endersbacher Str. 28 6 0 

Talstraße 28 7 0 

Neustädter Straße 49 2 0 

Insgesamt 15 Personen 0 

 
Die Aufnahmequote (AU Quote) 
Die AU Quote für 2026 hat sich im Vergleich zu den letzten 3 Jahren stark reduziert. Sie wurde 2025 

erstmals halbjährlich angekündigt. Für das erste Halbjahr 2026 liegt die AU Quote für Korb bei 9 

Personen. Allerdings betrifft diese Quote nur die Aufnahme von Asylbewerbern. Die Aufnahme von 

ukrainischen Geflüchteten wird in einem 2-wöchigen Abstand angekündigt und auf die AU Quote 

angerechnet.  

Um Platz für neue Geflüchtete zu schaffen, werden die Personen, die seit mehreren Jahren in 

gemeindlichen Unterkünften wohnen, aufgefordert sich eigenen Wohnraum zu suchen. Im Jahr 2025 
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gab es 49 Abzüge. 1 Person ist gestorben. 3 Personen sind in die Ukraine zurückgekehrt, 1 Person 

ist nach Polen zurückgekehrt, 1 Person ist in die Türkei zurückgekehrt. 6 Personen sind 

untergetaucht und 37 Personen haben privaten Wohnraum gefunden. Stand 01.03.2026 gibt es 11 

Abzüge. 

Überblick Zuzüge/ Abzüge 
Jahr 2022 2023 2024 2025  2026 Stand 01.03.2026 
Zuzüge 160 82 81 32 1 
Abzüge 61 63 77 49 11 

  
Herkunftsländer 
Die zahlenstärkste Gruppe aller untergebrachten Geflüchteten kommt aus der Ukraine (108 

Personen). Dann folgt Syrien (68 Personen), Nigeria (18 Personen), Irak (12 Personen), Türkei (11 

Personen), Afghanistan und Gambia (9 Personen) und verschiedene Nationen (32 Personen). 

Insgesamt kommen die Geflüchteten aus 19 verschiedenen Herkunftsländern. 
Nationalität Anzahl Personen Anteil 

Ukraine 108  40,4% 

Syrien 68 25,4% 

Nigeria 18 6,7% 

Irak 12 4,5% 

Türkei 11 4,1% 

Gambia 9 3,3% 

Afghanistan 9 3,3% 

Mazedonien 7 

Pakistan 6 

Indien 3 

Kosovo 3 

Russland 3 

Eritrea 3 

Guinea 2 

Jemen 1 

Algerien 1 

ungeklärt 1 

Palästina 1 

Turkmenistan 1 

Gesamtsumme 267 

 

 

11,9% 

 

 

 

 

 




